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Berlin, 02. Dezember 2008 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute möchten wir Ihnen für den Monat Dezember 2008 einige wichtige und interessante 
Informationen geben. 
 
Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 
Termine Januar 2009 
1%-Regelung für jedes zum Betriebsvermögen gehörende und privat genutzte Kraftfahrzeug 
gesondert anzuwenden 
Behandlung von Kosten für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
Eigentum an Aktien geht erst bei Bezahlung auf den Erwerber über 
Folgende Unterlagen können im Jahr 2009 vernichtet werden 
Geschenke an Geschäftsfreunde 
Lohnsteuer ist nach dem tatsächlich ausgezahlten Arbeitslohn zu berechnen 
Vorsteuerabzug bei Kauf eines Pkw durch eine Personengesellschaft und Zulassung auf den 
Namen eines Gesellschafters 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Termine Januar 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.1.2009 15.1.2009 7.1.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.1.2009 15.1.2009 7.1.2009 
Sozialversicherung5 28.1.2009 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen 
werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei 
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
(ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
26.01.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. 

1%-Regelung für jedes zum Betriebsvermögen gehörende und privat genutzte 
Kraftfahrzeug gesondert anzuwenden 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist für jeden 
Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung, zuzüglich der Kosten für 
Sonderausstattungen einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Liegt keine überwiegende (mehr als 50 %) 
betriebliche Nutzung vor, ist ein Kostennachweis zu führen. Darin sind die mit dem privat mitbenutzten 
Kraftfahrzeug zusammenhängenden Aufwendungen in betrieblich abzugsfähige und nicht abzugsfähige Kosten 
aufzuteilen. Diese Aufteilung kann, wenn kein konkreter Nachweis des Aufteilungsmaßstabs vorliegt, durch eine 
(allerdings streitanfällige) Schätzung erfolgen. 
Gehören zum Betriebsvermögen eines Unternehmers mehrere auch privat genutzte Fahrzeuge, ist die 
1 %-Regelung für jedes Fahrzeug gesondert anzuwenden. So entschied das Finanzgericht Münster. In einem 
Anwendungsschreiben war das Bundesfinanzministerium großzügiger: Kann der Unternehmer nachweisen, dass 
nur er die betrieblichen Fahrzeuge für private Zwecke nutzt, ist die 1 %-Regelung lediglich auf das Fahrzeug mit 
dem höchsten Bruttolistenpreis anzuwenden. Er muss allerdings glaubhaft machen, dass eine private Nutzung 
durch Personen, die zu seiner Privatsphäre gehören, ausgeschlossen ist. 
Der Bundesfinanzhof wird die Frage abschließend beantworten. 
Hinweis: Durch Führung eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs kann der Unternehmer nachteilige Folgen 
vermeiden. 

Behandlung von Kosten für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
Kosten für im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführte Betriebsveranstaltungen 
dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer betragen. Kosten für Aufwendungen von 
teilnehmenden Angehörigen der Arbeitnehmer sind diesen zuzurechnen. Außerdem dürfen maximal zwei 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr durchgeführt werden. Wird die Freigrenze von 110 € überschritten, ist der 
Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu versteuern. 
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Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Teilnahme 
an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. 
Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht mehr auf die Dauer der 
Veranstaltung ankommt. Die Veranstaltung kann sich also auch über zwei Tage mit Übernachtung hinziehen. 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet werden: 
· Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich solcher Feiern 

übergeben werden, sind in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 
· Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn und 

deshalb nicht bei der Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die gezahlten Beträge können dann aber 
vom Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert werden. 

· Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit 
und müssen voll versteuert werden. 

Eigentum an Aktien geht erst bei Bezahlung auf den Erwerber über 
Eheleute hatten Aktien verkauft, deren Kaufpreis sich aus einem noch vorzulegenden Wertgutachten ergeben 
sollte. Dieses stellte etwa ein Jahr später die Wertlosigkeit der Aktien fest. Die Eheleute machten daraufhin in 
ihrer Einkommensteuererklärung einen Verlust aus Aktienverkäufen geltend und beantragten, diesen mit 
anderweitig erzielten, positiven Einkünften zu verrechnen. 
Das Finanzamt lehnte die Anerkennung des Verlustes für das Antragsjahr ab, er sei erst im folgenden Jahr nach 
der Vorlage des Wertgutachtens entstanden. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung, weil die Aktien im Antragsjahr weder zivilrechtlich noch 
wirtschaftlich auf den Erwerber übergegangen waren. 
Zivilrechtlich konnte die Veräußerung erst mit der vollständigen Kaufpreiszahlung bewirkt werden. Seine 
endgültige Bestimmung ergab sich jedoch erst im folgenden Jahr. Aber auch wirtschaftlich hatte der Erwerber 
noch keine rechtlich geschützte Position. Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und das Risiko einer 
Wertminderung oder die Chance einer Wertsteigerung lagen noch beim Verkäufer. 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2009 vernichtet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2008 vernichtet werden: 
· Aufzeichnungen aus 1998 und früher. 
· Inventare, die bis zum 31.12.1998 aufgestellt worden sind. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 1998 oder früher erfolgt ist. 
· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 1998 oder früher aufgestellt worden sind. 
· Buchungsbelege aus dem Jahre 1998 oder früher (Belege müssen seit 1998 auch zehn Jahre aufbewahrt 

werden). 
· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, 

die 2002 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2002 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur 

Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten werden müssen. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den Abzug dieser 
Aufwendungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 
· Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr und 

pro Empfänger abzugsfähig. 
· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der Wertgrenze mit 

einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 
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· Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfängers vermerkt ist. 

Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den Namen der Empfänger 
sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

· Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung „Geschenke an 
Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Kalenderjahr den Betrag von 35 € oder 
werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen insgesamt nicht 
abzugsfähig. Außerdem unterliegt der nichtabzugsfähige Nettobetrag dann noch der Umsatzsteuer. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto „Geschenke an 
Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein Konto „Kranzspenden und Zugaben“ eingerichtet 
werden. 
Hinweis: Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die 
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung mit 
dem individuellen Steuersatz des Empfängers zu gewährleisten, ist die Pauschalierung ausgeschlossen, soweit 
die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die 
Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze prüfen zu können. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung nicht 
versteuern. In einem koordinierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung dieser Regelung 
Stellung genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu beachten. 
· Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb 

eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die 
Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren 
Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht besteuert. 

· Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze von 35 € pro 
Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der 
Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als 
Betriebsausgabe abziehbar sind. 

· Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die Pauschalierung 
anwendet. Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben. 

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden. 

Lohnsteuer ist nach dem tatsächlich ausgezahlten Arbeitslohn zu berechnen 
Geringfügig Beschäftigte können bis zu 400 € im Monat verdienen, ohne dass ihnen Lohnsteuer oder 
Sozialversicherungsbeiträge einbehalten werden. Die pauschalen Abgaben werden vom Arbeitgeber abgeführt. 
Werden mehr als 400 € gezahlt, unterliegt das Entgelt der Lohnsteuer und der Sozialversicherung. 
Seit dem 1.1.2003 ist sozialversicherungsrechtlich nur noch der tatsächlich ausgezahlte Arbeitslohn maßgebend 
und nicht etwa auch die bis dahin dem ausgezahlten Arbeitslohn fiktiv hinzugerechneten Ansprüche auf Urlaubs- 
und/oder Weihnachtsgeld aus einem Tarifvertrag. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass dies auch für den Lohnsteuerabzug gilt. 
Hinweis: Dem Urteil lag noch ein Fall aus der Zeit vor dem 1.1.2003 zu Grunde, bei dem das Gericht für die 
Beurteilung der Geringfügigkeit der Arbeitsverhältnisse auch den fiktiven Arbeitslohn aus Urlaubs- und/oder 
Weihnachtsgeld entsprechend dem sozialversicherungsrechtlichen Entstehungsprinzip hinzugerechnet hatte, die 
Lohnsteuer aber nur nach dem tatsächlich ausgezahlten Arbeitslohn bemessen wurde. 

Vorsteuerabzug bei Kauf eines Pkw durch eine Personengesellschaft und 
Zulassung auf den Namen eines Gesellschafters 
Beim Kauf eines Pkw durch eine Personengesellschaft steht der Gesellschaft selbst kein Vorsteuerabzug zu, 
wenn das Fahrzeug auf den Namen eines Gesellschafters zugelassen wird. 
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts hatte einen Pkw angeschafft. Der Händler stellte die Rechnung auf den 
Namen der GbR aus, das Fahrzeug wurde jedoch auf den Namen eines der Gesellschafter zugelassen. Den 
Vorsteuerabzug aus der Rechnung versagte das Finanzamt. Der Bundesfinanzhof vertritt die gleiche Auffassung. 
Ein Vorsteuerabzug für die Gesellschaft sei nicht möglich, weil der Pkw nicht an die Gesellschaft, sondern an 
deren Gesellschafter geliefert wurde. Dies ließe sich schon allein aus der Eintragung des Gesellschafters im 
Fahrzeugbrief erkennen. 


